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I. Leitung und Geschäftsführung 
Gem § 70 AktG hat der Vorstand unter eigener Verantwortung die Gesellschaft 

so zu leiten, wie das Wohl des Unternehmens unter Berücksichtigung der Inter-
essen der Aktionäre und der Arbeitnehmer sowie des öffentlichen Interesses es 
erfordert.

Wesentliche Aufgaben des Vorstands liegen 
• in der Leitung, 
• in der Geschäftsführung der Gesellschaft und 
• in deren Vertretung. 

Im Folgenden sollen diese drei Bereiche genauer beschrieben und abgegrenzt 
werden. 

Leitung – Begriff: Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat die Geschäfte 
der Gesellschaft zu führen und die Gesellschaft zu leiten. Der Vorstand ist nicht 
nur Organ der Gesellschaft, sondern zugleich Leiter des von der Gesellschaft 
betriebenen Unternehmens.1 Dies bedeutet, dass vor allem inhaltliche Entschei-
dungen der Unternehmensplanung und Zielfestsetzung im Allgemeinen oder für 
wichtige Einzelfragen erforderlich sind und daran anknüpfend Maßnahmen und 
Einzelschritte zu setzen sind. Mit der Regelung in § 70 AktG werden zwei norma-
tive Aussagen getroffen: die Pflicht des Vorstands zur Leitung der Gesellschaft 
und ein kompetenzzuweisender Programmsatz der unternehmerischen Eigen-
verantwortlichkeit, die der Vorstand ausüben soll (vgl dazu Rz ##).2

Abgrenzung: Die Leitung ist ein Teilbereich der allgemeinen Geschäftsfüh-
rung. Leitung ist nur ein Ausschnitt der weitergreifenden Geschäftsführungsauf-
gaben.3 Die Geschäftsführung ist der weitere Begriff.4 Kompetenzrechtlich weist 
§ 70 AktG die Zuständigkeit der Leitung exklusiv dem Vorstand, hingegen ge-
rade nicht dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung zu.5 Die Pflicht zur ei-
genständigen Tätigkeit unterstreicht dies (vgl Rz ##). Geschäftsführung erfasst 

1 Spindler in MünchKomm zum AktG4 (2014) § 76 Rz 6, 42; Richter in Semler/Peltzer/Kubis, 
Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder2 § 4 Rz 27.

2 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG3 (2015) § 76 Rz 10; Fleischer, ZIP 2003, 1 (1 f); Seyfarth, 
Vorstandsrecht § 8 Rz 1.

3 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG3 § 76 Rz 14; Mertens/Cahn in KölnKomm zum AktG3 
(2010) § 76 Rz 4; Seibt in K Schmidt/Lutter, AktG3 (2015) § 76 Rz 9.

4 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG3 § 76 Rz 14; Hüffer/Koch, AktG12 (2016) § 76 Rz 8; Ihrig/
Schäfer, Rechte und Pflichten des Vorstands Rz 6; Spindler in MünchKomm zum AktG4 § 76 
Rz 16.

5 Fleischer, ZIP 2003, 1 f.
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gaben.3 Die Geschäftsführung ist der weitere Begriff.4 Kompetenzrechtlich weist 
§ 70 AktG die Zuständigkeit der Leitung exklusiv dem Vorstand, hingegen ge-
rade nicht dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung zu.5 Die Pflicht zur ei-
genständigen Tätigkeit unterstreicht dies (vgl Rz ##). Geschäftsführung erfasst 

1 Spindler in MünchKomm zum AktGSpindler in MünchKomm zum AktGSpindler 4 (2014) § 76 Rz 6, 42; Richter in Semler/Peltzer/Kubis, Richter in Semler/Peltzer/Kubis, Richter
Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder2 § 4 Rz 27.

2 Fleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer 3 (2015) § 76 Rz 10; Fleischer, ZIP 2003, 1 (1 f); Seyfarth, 
Vorstandsrecht § 8 Rz 1.

3 Fleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer 3 § 76 Rz 14; Mertens/Cahn in KölnKomm zum AktG3
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Schäfer, Rechte und Pflichten des Vorstands Rz 6; Spindler in MünchKomm zum AktGSpindler in MünchKomm zum AktGSpindler 4 § 76 
Rz 16.

5 Fleischer, ZIP 2003, 1 f.
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Das neue „Handbuch für den Vorstand“ bereitet in 49 Beiträgen die 
wesentlichen Aspekte des Vorstandsamts auf. Vier große Themenfelder 
werden behandelt:

• die zentrale Position des Vorstands in der Aktiengesellschaft als 
Leitungsorgan

• die Aufgaben des Vorstands aus Leitung und Geschäftsführung
• das Vorstandsmandat: Rechte und Pfl ichten der einzelnen 

Vorstandsmitglieder aus dem Organ- und freien Dienstverhältnis 
zur Gesellschaft – gesetzliche Vorgaben und individuelle 
kautelarjuristische Ausgestaltung

• die Sorgfaltspfl icht und die organschaftliche Treuepfl icht der 
Vorstandsmitglieder sowie die damit verbundene Verantwortlichkeit – 
Wirkung der Geschäftsordnung und einer Geschäftsverteilung auf 
die Verantwortung
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Einzelschritte zu setzen sind. Mit der Regelung in § 70 AktG werden zwei norma-
tive Aussagen getroffen: die Pflicht des Vorstands zur Leitung der Gesellschaft 
und ein kompetenzzuweisender Programmsatz der unternehmerischen Eigen-
verantwortlichkeit, die der Vorstand ausüben soll (vgl dazu Rz ##).2 

Abgrenzung: Die Leitung ist ein Teilbereich der allgemeinen Geschäftsfüh-
rung. Leitung ist nur ein Ausschnitt der weitergreifenden Geschäftsführungsauf-
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genständigen Tätigkeit unterstreicht dies (vgl Rz ##). Geschäftsführung erfasst 

1 Spindler in MünchKomm zum AktG4 (2014) § 76 Rz 6, 42; Richter in Semler/Peltzer/Kubis, 
Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder2 § 4 Rz 27.

2 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG3 (2015) § 76 Rz 10; Fleischer, ZIP 2003, 1 (1 f); Seyfarth, 
Vorstandsrecht § 8 Rz 1.

3 Fleischer in Spindler/Stilz, AktG3 § 76 Rz 14; Mertens/Cahn in KölnKomm zum AktG3 
(2010) § 76 Rz 4; Seibt in K Schmidt/Lutter, AktG3 (2015) § 76 Rz 9.
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5 Fleischer, ZIP 2003, 1 f.
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Ablaufplan – Prüfliste (Erledigungsliste) HV –  
beispielhaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit

Legende: T  =  Tag der Hauptversammlung (zB 17.5.20XX)
 I  =  Inhaltliche Maßnahme
 O  = Organisatorische Maßnahme

Zeitleiste Maßnahme Überlegungen
T – 
18 Monate Festlegung übernächste HV Feiertage?

Große Wirtschaftsevents □

T – 
9 Monate

Welche Beschlussfassungen?
–  Ordentliche Hauptversammlung
–  Kapitalmaßnahmen wie zB 

Genehmigtes Kapital (erstmalig; 
Verlängerung der Ermächtigung)

–  Eigene Aktien (erstmalig; 
Verlängerung der Ermächtigung)

–  Satzungsänderung
–  Regulatorische Genehmigungs-

erfordernisse

Welche Mehrheiten?
Erreichbarkeit
Alternative Vorkehrungen

□

T – 
9 Monate

Wahl in den Aufsichtsrat erforder-
lich?
–  Fristenbuch

Information des 
Aufsichtsratsvorsitzenden
–  Gesprächsanregungen
–  Aktionärsstruktur
–  Zahl

□

T – 
9 Monate

Abschlussprüfer
Gespräch mit Aufsichtsrat
Gespräch mit Mitarbeitern,  
laufende Prüfung

Beschlussfassungen vor-
weg im Konzern erforder-
lich (Holding, GV/HV/
AR)

□

T – 
9 Monate

Jahresabschluss – läuft alles, 
Vorbereitung □

T – 
9 Monate Q3 (Quartal 3) □
T – 
9 Monate

Ort der HV
– Miete, Erreichbarkeit,
   Zugänglichkeit besichtigt

□

T – 
9 Monate

Überlegung – Organisation
Erinnerungsstücke von HV (Produkt 
der AG)

□
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verantwortlichkeit, die der Vorstand ausüben soll (vgl dazu Rz ##).2

Abgrenzung: Die Leitung ist ein Teilbereich der allgemeinen Geschäftsfüh-
rung. Leitung ist nur ein Ausschnitt der weitergreifenden Geschäftsführungsauf-rung. Leitung ist nur ein Ausschnitt der weitergreifenden Geschäftsführungsauf-rung. Leitung ist nur ein Ausschnitt der weitergreifenden Geschäftsführungsauf
gaben.3 Die Geschäftsführung ist der weitere Begriff.4 Kompetenzrechtlich weist 
§ 70 AktG die Zuständigkeit der Leitung exklusiv dem Vorstand, hingegen ge-
rade nicht dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung zu.5 Die Pflicht zur ei-
genständigen Tätigkeit unterstreicht dies (vgl Rz ##). Geschäftsführung erfasst 

1 Spindler in MünchKomm zum AktGSpindler in MünchKomm zum AktGSpindler 4 (2014) § 76 Rz 6, 42; Richter in Semler/Peltzer/Kubis, Richter in Semler/Peltzer/Kubis, Richter
Arbeitshandbuch für Vorstandsmitglieder2 § 4 Rz 27.

2 Fleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer 3 (2015) § 76 Rz 10; Fleischer, ZIP 2003, 1 (1 f); Seyfarth, 
Vorstandsrecht § 8 Rz 1.

3 Fleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer 3 § 76 Rz 14; Mertens/Cahn in KölnKomm zum AktG3

(2010) § 76 Rz 4; Seibt in K Schmidt/Lutter, AktGSeibt in K Schmidt/Lutter, AktGSeibt 3 (2015) § 76 Rz 9.
4 Fleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer in Spindler/Stilz, AktGFleischer 3 § 76 Rz 14; Hüffer/Koch, AktG12 (2016) § 76 Rz 8; Ihrig/

Schäfer, Rechte und Pflichten des Vorstands Rz 6; Spindler in MünchKomm zum AktGSpindler in MünchKomm zum AktGSpindler 4 § 76 
Rz 16.

5 Fleischer, ZIP 2003, 1 f.
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Fleischer, ZIP 2003, 1 f.
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